
.. 11- 'tl.f2' der Beilagen zu denstenograp~i5chen Protokollen df'S Nationalrates 

.. XlII. Ge5ct~gebungsperiode . 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Zl. 5786-Pr.2/75 

An den 
Herrn Präsidenten 
desNational~ate~ 

Parlament 
VI i e n I -----

Wien, 1975-06-27 

2.0'13 / A~ B. 
ZU. ·2lJ(iil) J. 

.. Präs. am 2 7. JUNI 1975· ...... -....... ~ . .......... .. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.V~. Josse&und Genossen 
vom 29.4.1975, Nr. 2084/J, betreffend Besteuerung des Eigen­
verbrauches, beehre ich mich mitzuteilen: 

: Der Steuertatbestand d€'s Eigenver'brauches ist gegenüber dem 
bisherigen Umsatzsteuerrecht erweitert worden. \lI'ie dies Er-· 
läuterungen zum Umsatzsteuergesetz 1972 ausführen, entspricht 
die Besteuerung der Verwendung dieser Gegenstände für unter·­
nehmensfremde Z\vecke dem Grundsatz (:ter allgemeinen Verbrauchs­
besteuerung, da die dem Unternefullen dienenden Gegenstände grund­
sätzlich uribelastet sind. \r.leder au.s dem Gesetz noch aus den ent-

. sprechenden Erläuterungen ist jedoch abzuleiten, daß Vorsteuer­
abzug und Eigenverbrauchsbesteuerung einander bedingen sollen. 
Es kann daher in Ausnahmefällen, sofern das Gesetz nicht aus­
drücklich etwas anderes anordnet, die Steuer 9..uch ohne voran-· 
gegangenen Vorsteuerabzugerhoben ".lerdenc 

In dem in der Anfrage geschilderten Fällen kBJ.'"1n jedoch 
keine SChle.chterstellung des Unternehmers gegenüber privaten 
Verbrauchern erblickt werden. Der ratio legis,den Unternehmer 
als Selbstversorger dern. fremden Bezieher gleichzustellen, wird 

·auch hier Rechnung getragen .. Der Unternehmer darf nänlliehbei 
der Beurteilung der Frage einer Besser- bzvV'. SchlechtersteIlung 
nicht mit einem Nichtunternehmer, der einen $igeneg Telefon­
anschluß hat oder einen ,eigenen PK'tl nutzt und dabei Auf".lendungen 
tätigt, die nicht steuerbelastet sind (Telefongebühren, KFZ-Steuer, 

KFZ--Versicherungsprä.mie) sondern stets nur mit einem solchen 
NichtunternehIner verglichen werden, der Empfänger einer dem Eigen-

. verbra.uch. entsprec.henden IJeistung ist. 
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Im zur Rede stehenden Fall müßte der Unternehmer mit 

einer Privatperson verglichen werden. die in eine~ Hotel 

das Telefon benützt oO.ereinen I1ietvJagsn für private 

Zwecke verwendet .. }~1)Em80 vüe der Unternehmer, der einen 

EJ.' gAI1"frerbI'al'ch -1"':;.'[',' ..... ~... be" "s+-et ,.::J ''''.,., "T';cl.,.l"'uT"I"'eI~nAblID.::>~' · .... 4 . .; p .I ' __ .\i . .....(../ .. t ... <. ... ''''-01..1' J..t..a.. v - ,,,,,,,t..;:.i.,.i l'l_,,- J.1V .,d.>J .,,, .. ~. t:!.L ..... J..._ 

ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer endgü.l tig und ohne 

die Möglicr..kei t einer Entlastung .. 

Der Umstand, daß beim Eigenverbra.ueh aucb. nicht mit 

Umsatzsteuer belastete Vorleistungen z,ur Besteuerung ge­

lanc;en, war schon im ~Iirkungsbere:Lcll des alten Umsatz­

steuergesetzes, soweit es die Entnahme von Gegenständen 

bE:traf, selbstverstänÖJ.ich (z ~B. Lohnkosten bei vomUriter-

nehmer selbst produzierten \'!aren) ~ Auch dei' GrundsEl,tz der 

Einheitlicbkeit sowie das Erfo:cdernis der Praktikabilität 

verbieten eine Jmfsp EÜ tu,ng einhei tlieher Vorgänge in einzel".· 

ne Komponenten .. 

Die in der vorliegenden Anfrage a1.:fgezeigten "~llirkungen 

der Eigenverbrauchs"be:Jteuerung waren bereits "bei den par­

lamentarischen Beratungen des Umsatzsteu(~rges~tzes '1972 
bekannt. Es besteht daher kein Anlaß r~u einer .ft...nderung der 

diesbezüglichen Bestim:m.ungen. 
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